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Bauleitplanung der Stadt Hörstel 
 
Gewerbeflächenentwicklung Hörstel – Ortsteil Bevergern 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 45 „Gewerbegebiet Sal-
tenwiese – 2. Erweiterung“ der Stadt Hörstel, Stadtteil Bever-
gern - Satzungsbeschluss 

 
Beratungsunterlagen zu den Verfahrensschritten: 
 
A. Verfahrensablauf 
B. Behandlung der gemäß § 3 Abs. 1 BauGB abgegebenen Stellung-

nahmen der Öffentlichkeit 
C. Behandlung der gemäß § 4 Abs. 1 BauGB abgegebenen Stellung-

nahmen der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange 

D. Beschluss über die in den Beteiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 
 1 und § 3 Abs. 1 BauGB abgegebenen Stellungnahmen der 
 Öffentlichkeit sowie die abgegebenen Stellungnahmen der 
 berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
E. Auslegungsbeschluss 
F. Behandlung der gemäß § 3 Abs. 2 BauGB abgegebenen Stellung-

nahmen der Öffentlichkeit 
G. Behandlung der gemäß § 4 Abs. 2 BauGB abgegebenen Stellung-

nahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
H. Beschluss über die im Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 2 

BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB abgegebenen Stellungnahmen 
I. Satzungsbeschluss 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage zur Vorlage Nr. 121/2021 
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A. Verfahrensablauf 

 
Zur möglichen Standortsicherung/-erweiterung bestehender Gewerbebe-
triebe aber auch zur eventuellen Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe soll 
eine Erweiterung an das bestehende Gewerbegebiet Saltenwiese im Stadt-
teil Bevergern entstehen.  
Dementsprechend hat der Rat der Stadt Hörstel mit Beschluss vom 
18.12.2019 (vgl. SV-Nr. 128/2019) die Einleitung des Verfahrens zum Be-
bauungsplan Nr. 45 „Gewerbegebiet Saltenwiese – 2. Erweiterung“ be-
schlossen. 
Geplant ist die Arrondierung einer weiteren Gewerbefläche im südlichen 
Bereich des bestehenden Gewerbegebietes mit einer Größe von 9.877 m². 
Durch diese Erweiterung hätte der dort ansässige Gewerbebetrieb eine 
Möglichkeit sich standortmäßig zu optimieren. Andernfalls wäre die An-
siedlung neuer Gewerbebetriebe ebenfalls möglich. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit fand in der Zeit vom 
01.02.2021 bis 05.03.2021 statt. Zeitgleich fand die frühzeitige Unterrich-
tung und Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange statt. Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung ein-
gegangenen Stellungnahmen und Anregungen wurden vom Rat der Stadt 
Hörstel in seiner Sitzung am 30.06.2021 zur Kenntnis genommen. In Glei-
cher Sitzung hat er die öffentliche Auslegung beschlossen (vgl. Vorlage 
Nr. 35/2021). 
 
Die öffentliche Auslegung sowie die Beteiligung der berührten Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange fand gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 
Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 12.07.2021 – 27.08.2021 statt. Die im Rah-
men der Beteiligungen eingegangenen Stellungnahmen und der Verwal-
tungsvorschlag zur Behandlung der Inhalte der Stellungnahmen gehen 
aus den Ausführungen unter Buchstaben F und G hervor. 
 
 
 
 

 
 
Sollte dem Vorschlag der Verwaltung zur Behandlung der eingegangenen 
Stellungnahmen gefolgt werden, kann der Satzungsbeschluss zur Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 45 „Gewerbegebiet Saltenwiese – 2. Erwei-
terung“ der Stadt Hörstel, Stadtteil Bevergen, gefasst werden. 
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B. Behandlung der Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit ge-
mäß § 3 Abs. 1 

 
Im Rahmen der Öffentlichkeitbeteiligung wurden drei Stellungnahmen ab-
gegeben, welche nachfolgend abgebildet sind. 
Der jeweiligen Stellungnahme wird der Verwaltungsvorschlag gegenüber-
gestellt. 
 
Bei den Überlegungen und Vorschlägen zum Umgang mit den eingegan-
genen Anregungen, wird die Planung aus November 2020 zu Grunde ge-
legt. 
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Stellungnahme aus der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 
  
A) vom 26.02.2021 und gleichlautend 
B), vom 28.02.2021 
 
Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Hinsichtlich der geplanten Gewerbegebietsausweisung ist in Ergänzung 
zur bisherigen Planung und insbesondere mit Blick auf die Darlegungen in 
der bisherigen Begründung und im Umweltbericht noch herauszustellen, 
dass es sich bei der Planung nicht um einen vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan, sondern um eine Angebotsplanung handelt. Zudem sind wirt-
schaftliche oder organisatorische Abwägungen eines Unternehmens nicht 
durch die Stadt Hörstel zu bewerten. Aus den Ausweisungen des Flächen-
nutzungsplanes wird eine gewerbliche Flächenreserve zu einer gewerbli-
chen Baufläche entwickelt. Somit soll eine Erweiterung an das bestehende 
Gewerbegebiet Saltenwiese im Stadtteil Bevergern zur möglichen Stand-
ortsicherung/-erweiterung bestehender Gewerbebetriebe aber auch zur 
eventuellen Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe entstehen. Die Begrün-
dung/Umweltbericht wird entsprechend aufgearbeitet.  
 
Bezogen auf die Auswirkungen auf die Grundstücke Saltenwiese 62 und 
zum Hotel Saltenhof wird festgestellt, dass diese in mehr als 100m Ent-
fernung zum Planbereich in Außenbereichslage gelegen und hinsichtlich 
ihrer Immissionsempfindlichkeit lediglich Dorfgebieten gleichzusetzen 
sind. Durch die im Bebauungsplan vorgenommene Gliederung auf der 
Grundlage des Abstandserlasses (2007) wird gewährleistet, dass die je-
weiligen Betriebsarten in Abhängigkeit von den durch sie verursachten 
Emissionen einen ausreichenden Abstand zu umliegenden Nutzungen ein-
halten, so dass hier keine unzumutbaren Immissionen durch gewerbliche 
Betriebe zu erwarten sind. Weitere Details werden im Rahmen eines nach-
gelagerten Baugenehmigungsverfahrens geprüft.  
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Der Bebauungsplan steht weder im Widerspruch zum Flächennutzungs-
plan noch zum Regionalplan Münsterland. Gerade mit Blick auf den südlich 
angrenzenden Freiraum mit Freiraumfunktion „Schutz der Natur“ und das 
angrenzende Naturschutzgebiet sowie die vorhandenen planungsrelevan-
ten Arten haben im Vorfeld der Planung umfangreiche Gespräche mit der 
Unteren Naturschutzbehörde und der Biologischen Station Kreis Steinfurt 
stattgefunden, mit dem Ergebnis der teilweisen Gewerbegebietsauswei-
sung in Verbindung mit der geplanten Maßnahmenfläche als Puffer und 
langfristige Schutzmaßnahme für das Naturschutzgebiet. In diesem Zu-
sammenhang wird nochmal herausgestellt, dass bei der Erarbeitung der 
Planung nebst Maßnahmenkatalog diverse Diplom- und Landschaftsinge-
nieure der Unteren Naturschutzbehörde sowie Die Biologische Station (Dr. 
Schwartze) als Fachleute für Natur und Landschaft eingebunden wa-
ren/sind, so dass hier die Belange von Natur, Landschaft und gewerbliche 
Entwicklung größtmöglich berücksichtigt werden konnten. Darüber hinaus 
ist keine weitere gutachterliche Einbindung eines Ingenieurbüros erforder-
lich, zumal die Biologische Station mit der naturschutzfachlichen Betreu-
ung des Naturschutzgebietes mit Schwerpunkt Wiesenvogel-Schutzge-
biete zuständig ist. 
 
Der Planbereich hat eine gewisse Vorbelastung durch die Offenheit des 
vorhandenen Betriebsgeländes und den am nördlichen Rand vorhandenen 
Parkplatz. Hier wird durch die Planung eine Abschirmung ermöglicht, die 
unter Berücksichtigung der geplanten südlichen Anpflanzung nebst Mäh-
wiese eine Aufwertung und auch einen langfristigen Schutz für das südlich 
angrenzende Naturschutzgebiet darstellt. 
 
Unter Berücksichtigung von Eingaben u.a. der Unteren Naturschutzbe-
hörde werden weitergehende Auflagen, Bedingungen für das spätere Bau-
genehmigungsverfahren in die Bebauungsplanung eingestellt. 
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Landesbüro der Naturschutzverbände vom 03.04.2021 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Hinsichtlich der geplanten Gewerbegebietsausweisung ist in Ergänzung 
zur bisherigen Planung und insbesondere mit Blick auf die Darlegungen in 
der bisherigen Begründung und im Umweltbericht noch herauszustellen, 
dass es sich bei der Planung nicht um einen vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan, sondern um eine Angebotsplanung handelt. Zudem sind wirt-
schaftliche oder organisatorische Abwägungen eines Unternehmens nicht 
durch die Stadt Hörstel zu bewerten. Aus den Ausweisungen des Flächen-
nutzungsplanes wird eine gewerbliche Flächenreserve zu einer gewerbli-
chen Baufläche entwickelt. Somit soll eine Erweiterung an das bestehende 
Gewerbegebiet Saltenwiese im Stadtteil Bevergern zur möglichen Stand-
ortsicherung/-erweiterung bestehender Gewerbebetriebe aber auch zur 
eventuellen Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe entstehen. Die Begrün-
dung/Umweltbericht wird entsprechend aufgearbeitet.  
 
Gerade mit Blick auf das angrenzende Naturschutzgebiet und den vorhan-
denen planungsrelevanten Arten haben im Vorfeld der Planung umfang-
reiche Gespräche mit der Unteren Naturschutzbehörde und der Biologi-
schen Station Kreis Steinfurt stattgefunden, mit dem Ergebnis der teilwei-
sen Gewerbegebietsausweisung in Verbindung mit der geplanten Maßnah-
menfläche als Puffer und langfristige Schutzmaßnahme für das Natur-
schutzgebiet. Der Planbereich hat eine gewisse Vorbelastung durch die 
Offenheit des vorhandenen Betriebsgeländes und den am nördlichen Rand 
vorhandenen Parkplatz. Hier wird durch die Planung eine Abschirmung 
ermöglicht, die unter Berücksichtigung der geplanten südlichen Anpflan-
zung nebst Mähwiese eine Aufwertung und auch einen langfristigen 
Schutz für das südlich angrenzende Naturschutzgebiet darstellt. Am Süd-
rand des Planbereiches verläuft das Verbandsgewässer, welches ur-
sprünglich durch den Planbereich verlaufen ist. Die Entwässerung vollzieht 
sich über diesen Graben. 
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Die im Schreiben des Naturschutzverbandes aufgezeigten Blänken befin-
den sich südlich des Entwässerungsgrabens. Eine Beeinträchtigung durch 
die geplante Bebauung wird nicht gesehen. Unter Berücksichtigung der 
Stellungnahme des Naturschutzverbandes und den Eingaben der Unteren 
Naturschutzbehörde gemäß Stellungnahme vom 03.03.2021 werden wei-
tergehende Auflagen, Bedingungen für das spätere Baugenehmigungsver-
fahren in die Bebauungsplanung eingestellt. Auch werden die Pflegevor-
gaben und Nutzungseinschränkungen von bisher geplanter „Artenreiche 
Mähwiese mit zeitlicher Bewirtschaftungseinschränkungen“ in „Artenrei-
che Mähwiese mit stark zeitlicher Bewirtschaftungseinschränkungen“ ge-
ändert. 
 
Seitens der Stadt Hörstel wird darüber hinaus geprüft, inwieweit die nun-
mehr im Bebauungsplan festgesetzte Maßnahmenfläche als Rückgabeflä-
che für die Inanspruchnahme von Gewerbeflächen im Stadtgebiet Hörstel 
aufgenommen werden kann. 
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C. Behandlung der Stellungnahmen der berührten Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB 

 
Nachfolgend sind die eingegangenen Stellungnahmen aufgelistet, die we-
der Anregungen noch Bedenken bzw. Hinweise enthielten: 
 
1. Landesbetrieb Wald und Holz NRW 
 vom 03.02.2021 
 
2. LWL-Archäologie für Westfalen 
 vom 04.02.2021 
 
3. EWE Netz GmbH 
 vom 16.02.2021 
 
4. Deutsche Telekom Technik GmbH 
 vom 18.02.2021 
 
5. Telefonica O2 
 vom 19.02.2021 
 
6. IHK Nord Westfalen 
 vom 26.02.2021 
 
7. Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land 
 vom 26.02.2021 
 
8. Vodafon NRW GmbH 
 vom 03.03.2021 
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Nachfolgend sind die eingegangenen Originalstellungnahmen abgebildet, 
die Anregungen, Bedenken oder Hinweise enthielten. Der jeweiligen Stel-
lungnahme wird der Verwaltungsvorschlag gegenübergestellt. 
 
Bei den Überlegungen und Vorschlägen zum Umgang mit den eingegan-
genen Anregungen, wird die Planung aus November 2020 zu Grunde ge-
legt. 
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Telekom Technik GmbH - Netzausbau vom 03.02.2021 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Inwieweit die Ericsson Services GmbH in die Beteiligung einzubeziehen ist, 
wird hausintern geprüft. 
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Westnetz GmbH vom 15.02.2021 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die in der Anlage eingetragenen Versorgungsleitungen (Erdkabel-Mit-
telspannungsnetz, siehe auch Schreiben der SWTE) werden nachrichtlich 
in die Planzeichnung aufgenommen. 
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Stadt Hörstel: FB III Sicherheit und Ordnung vom 22.02.2021 
 
Laut Bezirksregierung Arnsberg sind keine Maßnahmen erforderlich, da 
keine in den Luftbildern erkennbare Belastung vorliegt. Da ein Kampfmit-
telvorkommen jedoch nicht völlig ausgeschlossen werden kann, ist folgen-
der Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen worden: 
 
„Die Durchführung aller bodeneingreifenden Bauarbeiten sollte mit der 
gebotenen Vorsicht erfolgen, da ein Kampfmittelvorkommen nicht völlig 
ausgeschlossen werden kann. Ist bei der Durchführung der Bauvorhaben 
der Erdaushub außergewöhnlich verfärbt oder werden verdächtige Ge-
genstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen. Es ist unver-
züglich der Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe durch die ört-
liche Ordnungsbehörde oder Polizei zu verständigen“. 
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Kreis Steinfurt vom 03.03.2021 
Natur und Landschaftspflege, Artenschutz 
 
Die Stellungnahme des Kreises Steinfurt wird zur Kenntnis genommen.  
 
Eine dauerhafte Erhaltung der im Nord-Osten des Geltungsbereiches vor-
handenen Gehölz-/Gebüschstruktur kann nicht gewährleistet werden, da 
diese sich im Zu-/Ausfahrtsbereich der freizuhaltenden Rettungszufahrt 
befindet. Dieses wird in der zu überarbeitenden Eingriffs-Ausgleich-Bilan-
zierung berücksichtigt. 
 
Bezüglich der Empfehlung, Flachdächer mit einer standortgerechten Ve-
getation mindestens extensiv zu begrünen wird nachfolgender Hinweis für 
das spätere Baugenehmigungsverfahren in den Bebauungsplan aufge-
nommen: 
 

     Der Bauherrschaft wird empfohlen, regenerative Energien (z.B. Sonnen-
energie) zu nutzen und unbelastetes Niederschlagswasser (z.B. von Dach-
flächen) für Bewässerungszwecke zu verwenden; dabei sollte die Dach-
konstruktion so ausgebildet sein, dass die statischen Voraussetzungen für 
die Nachrüstung einer Anlage zur Sonnenenergiegewinnung (Photovoltaik 
oder Solarthermie) bzw./und für eine Begrünung gegeben sind. 
 
Die Eingriffs-Ausgleichs-Ermittlung und Bewertung ist geprüft und wird 
unter Berücksichtigung der Anregungen der Unteren Naturschutzbehörde 
angepasst; dabei werden die Pflegevorgaben und Nutzungseinschränkun-
gen von bisher „Artenreiche Mähwiese mit zeitlicher Bewirtschaftungsein-
schränkungen“ in „Artenreiche Mähwiese mit stark zeitlicher Bewirtschaf-
tungseinschränkungen“ als textliche Festsetzung in den Bebauungsplan 
aufgenommen: 
 
Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes sind 
die im Bebauungsplan mit b festgesetzten Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
als extensives Grünland wie folgt anzulegen und zu bewirtschaften: 
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• Für die Einsaat des Grünlandes ist zertifiziertes, regionales Saatgut zu 
verwenden (RegioZert oder VWW-Regiosaaten, mehrjährige Mischung). 
Das Saatgut muss aus dem Produktionsraum 1 „Nordwestdeutsches Tief-
land“ und dem Ursprungsgebiet 1 „Nordwestdeutsches Tiefland“  

 oder 2 „Westdeutsches Tiefland mit Unterem Weserbergland“ stammen. 
Die Herkunft des Saatguts ist durch den Lieferschein nachzuweisen. 

 
• keine maschinelle Bearbeitung (Walzen, Schleppen, Mähen etc.) vor dem 

01.07. Mahd: ein- bis zweimalige Mahd (1. Mahd ab 01.07., 2. Mahd ab 
01.09.), Schnitthöhe mind. 10 cm, von innen nach außen oder von einer 
Seite her; Mahd-/Schnittgut ist vollständig abzuräumen; keine Verwen-
dung von Rotationsmähgeräten (z.B. Kreiselmähern), sondern Balken-, 
Schlegel- oder Sichelmähern 

 
• kein Pflegeumbruch 
• keine Düngung/Kalkung 
• keine Pflanzenschutzmittel/Biozide (Naturschutzfachlich unerwünschter 

Aufwuchs kann in Abstimmung mit der uNB im Einzelfall behandelt bzw. 
mechanisch entfernt werden.) 

• keine Untersaat, Nachsaat nur nach Rücksprache mit der uNB 
• keine Beweidung, keine Haltung von Nutz- oder Haustieren 
• keine Lagerung von Materialien/Stoffen jeglicher Art auf der Fläche; Be-

schilderungen, Hinweistafeln etc. nur nach Rücksprache mit der uNB 
 
Der sich so aus der angepassten Gesamtbilanzierung ergebende und von 
der uNB anerkannte Kompensationsüberhang wird bei Rechtkraft des Be-
bauungsplanes in das Ökokonto der Stadt Hörstel aufgenommen. 
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Wie eingangs ausgeführt ist eine dauerhafte Erhaltung der im Nord-Osten 
des Geltungsbereiches vorhandenen Gehölz-/Gebüschstruktur nicht ge-
währleistet. Über einen entsprechenden Hinweis im Bebauungsplan wird 
sichergestellt, dass zum Schutz der Brutvögel eine Gehölzentfernung nur 
außerhalb der Vogelbrutzeit also vom 1.10. bis 28.2. erfolgen darf. 
 
Da nur in Verbindung mit nachfolgenden Auflagen/Bedingungen ein Ver-
stoß gegen § 44 des Bundesnaturschutzgesetzes ausgeschlossen werden 
kann, sind nachstehende Auflagen, Bedingungen für das spätere Bauge-
nehmigungsverfahren in den Bebauungsplan aufzunehmen: 
 
• Zum Schutz der bodenbrütenden Vogelarten im angrenzenden Natur-

schutzgebiet „Saltenwiese“ sind gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG Erschlie-
ßungsmaßnahmen, die Baufeldfreimachung und jegliche Baumaßnah-
men nur in dem Zeitraum 15.08. bis 15.02. zulässig. 

• Um eine Störung in das angrenzende Naturschutzgebiet zu vermeiden, 
sind südlich, östlich und westlich der geplanten Halle jegliche Nutzungen 
(u.a. Aufenthalt während Pausenzeiten) zu unterlassen. Es ist durch ge-
eignete Maßnahmen sicherzustellen, dass diese Bereiche ganzjährig 
nicht betreten werden. Ausgenommen hiervon sind erforderliche Pflege-
maßnahmen. 

• Zur Vermeidung der Tötung geschützter Vogelarten durch Verunfallung 
an Glasflächen ist die Gestaltung von großflächig zusammenhängenden 
Glasflächen als Vogelschutzglas der Kategorie A gemäß der Richtlinie der 
Schweizer Vogelschutzwarte erforderlich. 

•  Für die Außenbeleuchtung sind nur insekten- und fledermausfreundliche 
Leuchtmittel mit einer Hauptintensität des Spektralbereiches über 500 
nm bzw. maximalem UV-Licht-Anteil von 0,02 % zulässig (geeignete 
marktgängige Leuchtmittel sind zurzeit Natriumdampflampen und LED-
Leuchten mit einem geeigneten insektenfreundlichen Farbton, z. B. 
Warmweiß, Gelblich, Orange, Amber, Farbtemperatur CCT von 3000 K 
oder weniger Kelvin). Die Beleuchtung ist möglichst sparsam zu wählen 
und Dunkelräume sind zu erhalten. Dazu sind die Lampen möglichst 
niedrig aufzustellen. 
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Es sind geschlossene Lampenkörper mit Abblendungen nach oben und 
zur Seite zu verwenden, so dass das Licht nur direkt nach unten strahlt. 
Blendwirkungen in angrenzende Gehölzbestände sind zu vermeiden. Die 
Beleuchtungsdauer ist auf das notwendige Maß zu begrenzen. 
Weitergehende Informationen können dem „Handlungsleitfaden zur 
Neugestaltung und Umrüstung von Außenbeleuchtungsanlagen“ (BfN 
Skript 543) entnommen werden. 

 
Immissionsschutz 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass für das voraussichtlich geplante 
Vorhaben (Abstandsklasse VI - Herstellung von Möbeln Betriebsart Nr. 
188) im nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren der Nachweis zu er-
bringen ist, dass der Immissionsschutz sichergestellt ist. 
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Landwirtschaftskammer vom 04.03.2021 
 
Die Stellungnahme, wonach die vorgesehenen Ausgleich- und Ersatzmaß-
nahmen positiv herausgestellt und als zukunftsweisender Weg beschrie-
ben werden, wird zur Kenntnis genommen. 
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SWTE Netz GmbH & Co.KG vom 09.01.2020 
 
Mit der SWTE konnte geklärt werde, dass diese Stellungnahme sich leider 
inhaltlich nicht auf dieses Vorhaben bezieht. 
Die beigefügte Anlage vom 4.3.2021, die den Verlauf des unterirdischen 
Mittelspannungsnetzes im nördlichen Planbereich aufzeigt jedoch korrekt 
ist. In Abstimmung mit Herrn Bosse von der SWTE wird diese Leitungs-
trasse nachrichtlich in die Planzeichnung aufgenommen; dabei kann diese, 
falls erforderlich der Planung angepasst und weiter nach Norden verlegt 
werden. 
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D. Beschluss über die in den Beteiligungsverfahren gemäß § § 4 
Abs. 1 und § 3 Abs. 1 BauGB abgegebenen Stellungnahmen 
der Öffentlichkeit sowie die abgegebenen Stellungnahmen 
der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange 

 
Die im Verfahren gemäß § 4 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 BauGB abgegebenen 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie die abgegebenen Stellungnah-
men der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
werden zur Kenntnis genommen und entsprechend dem Verwaltungsvor-
schlag behandelt. 
 
Die Verwaltung wird damit beauftragt die Begründung sowie den Plan auf 
Grundlage der Abwägungen anzupassen und folgend die Durchführung 
der öffentlichen Auslegung des Planentwurfes gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
sowie mit der Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 36 von 45 

 
E. Auslegungsbeschluss 

 
Die Verwaltung wird mit der Durchführung der öffentlichen Auslegung des 
Änderungsentwurfes gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, sowie mit der Beteiligung 
der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB beauftragt. 
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F. Behandlung der gemäß § 3 Abs. 2 BauGB abgegebenen Stellungnah-
men der Öffentlichkeit  

 
Nachfolgend sind die eingegangenen Originalstellungnahmen abgebildet. 
Da es sich bei den Stellungnahmen um einen Sachverhalt handelt, wird 
den Stellungnahmen nur ein Verwaltungsvorschlag gegenübergestellt 
 
Bei den Überlegungen und Vorschlägen zum Umgang mit den eingegan-
genen Anregungen, wird die Planung aus Dezember 2020 zu Grunde ge-
legt.  
 
 
Im Rahmen der Öffentlichkeitbeteiligung wurden keine Stellungnahmen 
abgegeben. 
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G. Behandlung der gemäß § 4 Abs. 2 BauGB abgegebenen Stellungnah-
men der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  

 
Von den nachstehenden Trägern öffentlicher Belange sind keine Anregun-
gen vorgetragen worden.  
 
Westnetz GmbH vom 09.07.2021 

Landesbetrieb Wald und Holz vom 12.07.2021 

Telefonica vom 13.08.2021 

IHK Nord Westfalen vom 16.08.2021 

Wasserversorgungsverband vom 26.08.2021 

Landwirtschaftskammer vom 27.08.2021 

Handwerkskammer Münster vom 27.08.2021 
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Nachfolgende sind die eingegangenen Originalstellungnahmen abgebildet. 
Der jeweiligen Stellungnahme wird der Verwaltungsvorschlag gegenüber-
gestellt.  
 
Bei den Überlegungen und Vorschlägen zum Umgang mit den eingegan-
genen Anregungen, wird die Planung aus April 2021 zu Grunde gelegt.  
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Stellungnahme Ordnungsamt Stadt Hörstel vom 13.07.2021 
 
Kenntnisnahme; 
 
ein entsprechender Hinweis ist bereits im Bebauungsplan enthalten. 
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Stellungnahme Vodafone NRW GmbH vom 25.08.2021 
 
Der Verweis auf die Stellungnahme vom 3.03.2021 wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
Mit der Stellungnahme vom 3.03.2021 werden keine Anregungen vorge-
tragen. 
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Stellungnahme Kreis Steinfurt vom 27.08.2021 
Die Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Stadt Hörstel trägt dafür Sorge, dass die mit der Biologischen Station 
Kreis Steinfurt im Plan festgesetzten ökologischen Maßnahmen entspre-
chend umgesetzt und dauerhaft gesichert werden. Im Anschluss an die 
erfolgte Abnahme durch die Untere Naturschutzbehörde beim Kreis Stein-
furt (uNB) kann das Ökokonto der Stadt Hörstel um + 10.167 ökologische 
Wertpunkte fortgeschrieben werden. 
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H. Beschluss über die im Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 2 BauGB 
und § 4 Abs. 2 BauGB abgegebenen Stellungnahmen  

 
Die im Rahmen der Beteiligungen eingegangenen Stellungnahmen der Öf-
fentlichkeit und der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange werden unter Rücksichtnahme auf die privaten und öffentlichen 
Belange gegeneinander und untereinander gemäß dem Vorschlag der Ver-
waltung behandelt und beschlossen. 
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I. Satzungsbeschluss 

 
Aufgrund der §§ 2, 9, 10 und 13 a des Baugesetzbuches (BauGB), § 7 der 
Gemeindeordnung (GO NRW), § 89 der Landesbauordnung (BauO NRW 
2018) sowie der Bestimmungen der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in 
ihren jeweils gültigen Fassungen, wird der Bebauungsplan Nr. 45 „Gewer-
begebiet Saltenwiese – 2. Erweiterung“ der Stadt Hörstel, Stadtteil Bever-
gen, als Satzung sowie die Begründung beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


